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(54) Bezeichnung: Sektflasche mit Innengewinde am Flaschenhals und Schraubverschluss

(57) Hauptanspruch: Sektflaschen werden bisher mit Spezi-
alkorken aus Korkmaterial oder Kunststoff verschlossen. Die
Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass der Flaschen-
hals 1 mit einem Innengewinde 2 ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Sektflaschen werden seit erdenklichen Zei-
ten mit Spezialkorken und aufwendiger Absicherung
des Korkens verschlossen und gesichert. Statt Spe-
zialkorken aus Korkmaterial werden neuerdings und
zunehmend Spezialkorken aus Kunststoff verwen-
det. Alle Korken werden aufwendig und kostspielig
mit einem Blechbügel und Drahtsicherung gegen den
Überdruck in der Sektflasche gesichert. Die Erfin-
dung bringt als Neuheit eine bessere Lösung.

[0002] Ein Verschluss der Sektflasche 1 mit Innen-
gewinde 2 und Schraubverschluss 3 bringt den Vor-
teil, dass nach Befüllen der Sektflasche die Sektfla-
sche problemlos mit dem Schraubverschluss und mit
weniger Aufwand verschlossen und abgesichert wird.
Das Gleiche gilt beim Öffnen der Sektflasche. Ein auf-
wendiges und manchmal auch riskantes mit Kraft-
aufwand verbundenes Entfernen des Spezialkorkens
entfällt. Die Sektflasche kann auch zwischendurch
problemlos geöffnet und wieder verschlossen wer-
den. Nach jetzigem Stand wäre ein zusätzlicher und
geeigneter Ersatzverschluss notwendig.

[0003] Die Figur zeigt im Schnitt eine von vielen
Möglichkeiten einer Fertigung mit dem Flaschen-
hals 1, dem Innengewinde um Flaschenhals 2, dem
Schraubverschluss 3 und der konischen Ausbildung
5 am Flaschenhals. Der Schraubverschluss ist die-
ser konischen Ausbildung angepasst und bewirkt mit
dem fest gedrehten Schraubverschluss eine Dicht-
heit und Selbsthemmung des Verschlusses der Sekt-
flasche.

Schutzansprüche

1.  Sektflaschen werden bisher mit Spezialkorken
aus Korkmaterial oder Kunststoff verschlossen. Die
Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass der
Flaschenhals 1 mit einem Innengewinde 2 ausgebil-
det ist.

2.  Sektflasche nach Anspruch 1 dadurch gekenn-
zeichnet, dass mit einem dem Innengewinde 2 des
Flaschenhalses 1 angepassten Schraubverschluss 3
die Sektflasche verschlossen wird.

3.  Nach Anspruch 1 und 2 dadurch gekennzeich-
net, dass das Ende des Flaschenhalses 5 konisch
ausgebildet ist, die konische Ausbildung am Schraub-
verschluss 3 entsprechend angepasst ist und mit
dem fest gedrehten Schraubverschluss zusätzlich ei-
ne Dichtheit und Selbsthemmung des Sektflaschen-
verschlusses bewirkt.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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